
Jahresabrechnung für das Haushaltsjahr 2024 

der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH) 

 

Nach § 22 Abs. 4 Hauptsatzung der MA HSH (HS) wird nachfolgend die 

Jahresabrechnung für das Haushaltsjahr 2024 der MA HSH bekannt gegeben. Der 

Prüfvermerk der vom Medienrat nach § 22 Abs. 1 HS bestellten 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 17. März 2025 lautet: 

 

„Prüfungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An die Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH) AöR, Norderstedt 

 

Wir haben die beigefügte Jahresabrechnung (kassenmäßiger Abschluss, 

Haushaltsabschluss und Vermögensübersicht) unter Einbeziehung der Buchführung 

der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH), Norderstedt, für das 

Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

 

Die Buchführung und die Aufstellung der Jahresabrechnung nach den Vorschriften 

der Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein (LHO) und den ergänzenden 

Bestimmungen der Hauptsatzung liegen in der Verantwortung der Direktorin der 

Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH) AöR. Die Direktorin ist auch 

verantwortlich für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die 

Aufstellung der Jahresabrechnung einschließlich der dazugehörigen Angaben zu 

ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen (d. h. Manipulation der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) 

oder Irrtümern ist. 

 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zur 

Jahresabrechnung unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben. Wir haben unsere 

Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Danach 

haben wir die Berufspflichten einzuhalten und die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob die 



Vermögensübersicht einschließlich der dazugehörigen Angaben frei von wesentlichen 

falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 

 

Die Prüfung einer Jahresabrechnung umfasst die Durchführung von 

Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die Posten der Jahresabrechnung 

unter Einbeziehung der Buchführung zu erlangen. Die Auswahl der 

Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wirtschaftsprüfers. Dies 

schließt die Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von 

dolosen Handlungen oder Irrtümern in der Jahresabrechnung ein. Bei der Beurteilung 

dieser Risiken berücksichtigt der Wirtschaftsprüfer das interne Kontrollsystem, das 

relevant ist für die Aufstellung der Jahresabrechnung, die eine sachgerechte 

Gesamtdarstellung vermittelt. Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und 

durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, 

ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Unternehmens 

abzugeben. Die Prüfung einer Jahresabrechnung umfasst auch die Beurteilung der 

angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Vertretbarkeit der von der Direktorin 

ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der 

Gesamtdarstellung der Jahresabrechnung unter Einbeziehung der Buchführung. 

 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 

und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

entspricht die Jahresabrechnung in allen wesentlichen Belangen den geltenden 

Vorschriften der LHO und den ergänzenden Vorschriften der Hauptsatzung. 

 

Hamburg, 17. März 2025 

 

Dürkop Möller und Partner mdB 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

 

Carsten Matthäus Stephan Harzer 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“ 













Anlage 1
Blatt 5

Anlage zur Jahresabrechnung 2024

24.02.2025

      Entnahmen       Zuführungen
Titel Betrag Titel Betrag

359 01 Betriebsmittelrücklage -  €                            425 02 Pensionsrückstellung -  €                            

359 02 Ersatz- und Neuinvestitonen 75.000,00 €-                  912 01 Betriebsmittelrücklage -  €                            

359 03 analog-digital Umstieg RF -  €                            916 01 Altersteilzeitrücklage -  €                            

359 04 Altersteilzeitrücklage 46.000,00 €-                  916 02 Ersatz- und Neuinvestitonen -  €                            

359 05 Pensionsrückstellungen 27.665,00 €-                  916 03 analog-digital Umstieg RF -  €                            

359 07 Investitionen Zusammenführung -  €                            916 04 Investitionen Zusammenführung -  €                            

359 08 Gerichtskosten -  €                            916 07 Gerichtskosten -  €                            

Zwischensumme 148.665,00 €-                

-  €                            

361 01 Überschuss Vorjahr 581.788,80 €                Total -  €                           

Total 433.123,80 €              

Übersicht 
über die Ermittlung des Finanzierungssaldos


